
Satzung 
über die Entschädigung der Sicherheitspartner der Stadt Ludwigsfelde 

(Sicherheitspartner-Entschädigungssatzung – SipaEntschs) 
 

Auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg vom 
18.12.2007 (GVBI. I, S.286), in der jeweils geltenden Fassung, und der §§ 1 und 13 des Gesetz über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. August 1996 (GVBl.I/96, [Nr. 21], S.266), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 12], S.202, 206) in der jeweils geltenden Fassung, hat die Stadt-
verordnetenversammlung Ludwigsfelde in ihrer Sitzung am 14.09.2010 folgende Satzung beschlos-
sen:  
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die durch die Polizei des Landes Brandenburg eingesetzten Sicherheitspartner 
der Stadt Ludwigsfelde.  
 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung 

 
Die ehrenamtlich tätigen Sicherheitspartner erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 25,00 €, wenn sie die Mindestanzahl von 4 Diensten im Monat überschreiten. 
 
 

§ 3 
Zahlungsbestimmungen und Nachweis 

 
(1) Die Aufwandsentschädigung nach § 2 wird unabhängig von Beginn und Ende der Tätigkeit jeweils 
für einen ganzen Kalendermonat gewährt. Sie wird vierteljährlich im letzten Monat des Quartals durch 
die Stadtverwaltung Ludwigsfelde auf die jeweiligen Konten der Berechtigten überwiesen. 
 
(2) Die Aufwandsentschädigung nach § 2 wird von der Polizeiwache Ludwigsfelde in einer monatli-
chen Abrechnung der Dienste schriftlich bei der Stadt Ludwigsfelde beantragt. 
 
(3) Ist der Antrag zwei Monate nach Abgabetermin nicht eingereicht, entfällt der Anspruch. Die Anträ-
ge sind für den jeweiligen Monat bis zum 15. des Folgemonats an das Sachgebiet Öffentliche Ord-
nung und Sicherheit der Stadtverwaltung Ludwigsfelde zu richten.  
 
 

§ 4 
Steuer- und Sozialversicherungsrecht 

 
Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der nach dieser Satzung gezahlten 
Entschädigungen ist Sache des Empfängers. 
 
 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.07.2010 in Kraft.  
 
Ludwigsfelde, den 20.09.2010 
 
 
gez. Frank Gerhard  
Bürgermeister  
 
 


